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Beschlussantrag Nr.:  274/2016

X öffentlicher Teil nichtöffentlicher Teil

Sachbearbeiter: Cornelia Geidel Beteiligtes
Fachamt:

Federführende Stelle: Bau- und Ordnungsamt

Beratungsfolge
Gremium Datum dafür dagegen
Ortschaftsrat Burgkemnitz
Ortschaftsrat Friedersdorf
Ortschaftsrat Gossa
Ortschaftsrat Gröbern
Ortschaftsrat Krina
Ortschaftsrat Muldenstein
Ortschaftsrat Mühlbeck
Ortschaftsrat Plodda
Ortschaftsrat Pouch
Ortschaftsrat Rösa
Ortschaftsrat Schlaitz
Ortschaftsrat Schmerz
Ortschaftsrat Schwemsal
Ausschuss für Soziales, Bildung, Kultur, Jugend und Sport
Bau- und Vergabeausschuss Vorberatung 03.11.2016
Haupt- und Finanzausschuss
Gemeinderat Beschlussfassung 09.11.2016

Kurztitel: 
Abwägungsbeschluss zum Bebauungsplan der Innenentwicklung "Wohngebiet Seestraße" OT
Schlaitz der Gemeinde Muldestausee     

Beschlusstext: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Muldestausee beschließt über die Abwägung der vorgebrachten
Bedenken und Anregungen von Bürgern sowie Träger öffentlicher Belange zum Entwurf des
Bebauungsplanes der Innenentwicklung "Wohngebiet Seestraße" OT Schlaitz der Gemeinde
Muldestausee mit Stand Juli 2016.

1.  Der Gemeinderat billigt die vom Planungsbüro vorgeschlagene Abwägung der
     Anregungen und Bedenken laut Anlage (§1 Abs. 7 BauGB).

2.  Bürger äußerten zum Bebauungsplan Anregungen und Bedenken.

3.  Nach Abwägung der öffentlichen und privaten Belange untereinander und
     gegeneinander werden lt. vor genannter Anlage die Anregungen in dem
     Bebauungsplan berücksichtigt.

4.  Die von der Abwägung betroffenen Behörden und Träger öffentlicher Belange sind
     anzuschreiben und über das Abwägungsergebnis zu informieren.

Die Satzung wird entsprechend der Abwägung ausgefertigt und dem Gemeinderat nach
§10 (1) BauGB zur Beschlussfassung vorgelegt.
     



Seite 2

 Erläuterung: 

Der Entwurf des Bebauungsplanes der Innenentwicklung "Wohngebiet Seestraße" OT Schaitz in
der Fassung vom Juli 2016 lag in der Zeit vom 12.09.2016 bis 14.10.2016 öffentlich aus. Die
öffentliche Bekanntmachung dazu erfolgte im Amtsblatt am 31.08.2016.

Bürger haben zum Bebauungsplan Anregungen und Bedenken geäußert.
Die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange wurde zeitgleich durchgeführt.
Nunmehr liegen die Stellungnahmen der TöB vor, deren Bedenken und Anregungen zum B-Plan
im Abwägungsvorschlag des Planungsbüros zusammengefasst wurden. (Anlage)

Hinweis:
Eine ausführliche Abwägung Punkt für Punkt erfolgt im Bau- und Vergabeausschuss am
03.11.2016. Nach entsprechender Empfehlung des Ausschusses kann der Gemeinderat in seiner
Sitzung am 09.11.2016 im Block abstimmen.

     

Finanzielle Auswirkungen: keine
a) einmalig: --

b) als Folgekosten (nach Jahresscheiben): --

c) Haushaltsstelle, Sachkonto, Produkt: --

Anlagen: 
- Zusammenfassung der Stellungnahmen (Tabelle)
- Abwägungsvorschläge Planungsbüro     

Datum und Unterschrift Bürgermeisterin Petra Döring


